
der Beilagen zu den Stl'r:o~r;l:+;s(hcn Protokollen des Nationalrates 

Xl V. Ccsetzgcbungsperiode 

.. '977 -05- 2 9 Pras.: ........................... . 
Antrag 

derAbgeordneten P;rof. Dr. KOREN, Dr. BUSEK, PETER, Dr. BROESIGKE 

tmd Genossen 

betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz 

in der Fassl.ll1g von 1929 geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesverfassmgsgesetz vom .....•...•.... , mit dem das Bundes-Verfassungs

gesetz in der Fassung von 1929 geändert w~rd. 
" 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundes-Verfassungsgesetz) zuletzt geändert durch das Bundesverfassungs

gesetz BGBl. Nr. 469/1975 wird wie folgt geändert: 

1. Art. 95 Abs. 4 "\ürd aufgehoben; der bisherige Abs. 5 erhält die 

Absatzbezeichnung "(4)". 

2. Art. 108Abs. 2 wird aufgehoben; die Absatzbezeichnung "(1)" hat zu 

entfallen. 

Artikel II 

Im Bundesverfassungsgesetz vom 7. Dezember 1929, BGBl. Nr. 393, betreffend 

übergangsbestimmungen zur Zweiten Bundes-Verfassungsnovelle werden im 

Artikel II Gie §§ 18 tmd 20 Abs. 1 sO\'I'ie im § 20 Abs. 2 die Absatz

bezeichmmg aufgehJben. 
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Artikel III 

(1) DiesesBundesverfassungsgesetz tritt mit 1. Oktober 1977 in Kraft. 

(2) Nat der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundes

regienmg betraut. 

In fonneller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag tmter Verzicht auf 

.di.e erste LeSll.l"lg dem VerfasSlLTlgsausschuß zuzuweisen. 

Erläutenmgen: 

DieserInitiativantrag soll die bundesverfassungsgesetzliche Beschränkung 

der Zahl der Mitglieder der Landtage sowie des Gemeinderates der Stadt 

Wien aufheben. Dieser Vorschlag befindet sich bereits im Fordenmgsprogramn 

der Bundesländer von 1976 und beseitigt eine sachlich nicht mehr gerecht

fertigte Einschränkung des Landesverfassungsgesetzgebers. 

Wien, 1977-o6-~~ 
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